
Die Wahileiterin/Der Wahileiter der Gemeinde/des Marktes/der Stadt

Gemeinde He1dorf
Han nberger Straie 5
91093 Helldorf

Bekanntmachung
der Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschlieaenden

Wahlergebnisses sowie der Form der Verkündung des vorlaufigen Wahlergebnisses

Arntsbezeichnung

für die Wahi des ersten Burgermeisters
Datum

am 04. Mai 2025

Die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschlieaenden Wahtergebnisses gemaa Art. 19 Abs. 3
des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes (GLKrWG) findet statt am

Wochentag. Datum

Montaa. 05.05.2025
Uhrzeit

urn 16.00 Uhr

mum
Bezeichnung des Gebaudes, Anschrift, Bezeichnung des Raums bzw. Zimmer-Nr.

Rathaus Hel?,dorf, Hannberger Stralle 5, 91093 Helldorf, Sitzungssaal, OG, Zimmer Nr. 4

Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet in Offentlicher Sitzung, soweit nicht Rucksichten auf das Wohi der
Aligerneinheit oder auf berechtigte AnsprUche Einze!ner entgegenstehen (Art. 17 Abs. 2 GLKrWG). In diesen FIIen berät und
entscheidet er in nichtOffentlicher Sitzung uber den Ausschluss der Offentlichkeit. Beschlusse, die in nichtoffentlicher Sitzung
gefasst wurden, werden der Offentlichkeit bekannt gegeben, sobald die GrUnde für die Geheirnhaltung weggefallen sind.

Soilte eine weitere Sitzung notwendig werden, wird Ort und Zeitpunkt ebenfalls rechtzeitig bekannt gemacht.

2. Form der Verkundung des vorläufigen Wahlergebnisses; Fristbeginn für die Annahme der Wahi.

Unter dern Vorbehalt der Feststellung des abschliellenden Wahlergebnisses durch den Wahlausschuss wird das errnittelte
vorlaufige Wahlergebnis durch

Form bzw. Art der VerkUndung des voridufigen Wahlergebnisses (z.B. offentlichen Anschlag am Rathaus, Veroffentlichung rn Internet, etc.)

2.1 öffentlichen AnschlaQ am Rathaus

Form bzw. Art der Verkundung des vorloufigen Wahlergebnisses )Z.B. Offentlichen Anschlsg am Rathaus, Veroffentlichung im Internet, etc.)

2.2 Veroffentlichuna auf der Homeoaae der VG Hefldorf

gegenuber der Offentlichkeit verkündet.

Für den Beginn der Wochenfrist des Art. 47 Abs. 1 Satz 1 Gerneinde- und Landkreiswahlgesetz, binnen der aufgrund eines
Wahlvorschlags gewahlte Personen schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gerneinde-/Stadtverwaltung die Wahi ablehnen
kOnnen, ist die unter

Nr. 2.1 Nr. 2.2

genannte Form bzw. Art der Verkündung des vorlaufigen Wahlergebnisses entscheidend.

Datum

..22.04.2025 Hausam Unterschrift
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